
Domizil- und
Verwaltungsgesellschaften (§ 100 StG SO)

Einlageblatt 14

Berechnung des steuerbaren Gewinnes

Erträge
Ertrag aus Warenverkäufen und Dienstleistungen (inkl. Hilfstätigkeiten)   
Liegenschafts-Bruttoerträge  
abzüglich Selbstkosten  

Bruttogewinn  
andere Erträge Dividenden
 Zinsen  
 Lizenzgebühren  
 Kommissionen  
 Kapital- und Aufwertungsgewinne
 übrige Erträge2)  

Total Erträge
abzüglich Aufwand Löhne und Sozialleistungen
 Honorare
 Verkaufskosten
 anteilige Schuldzinsen (in % der Gesamtaktiven)

 Lizenzgebühren
 Kommissionen
 übrige Kosten (inkl. direkte Liegenschaftsaufwendungen)

Nettogewinn vor Steuern
   (100%) %   %

Steueraufwand direkte Bundessteuer (effektiv je Sparte)
 Steuern Kanton SO (effektiv je Sparte)  

Nettogewinn nach Steuern

In der Schweiz steuerbare Quote   ……………… %

Steuerbarer Reingewinn Nettogewinn aus schweizerischer Quelle +  ……………… % aus ausländischer Quelle
  abzüglich Total verrechenbare Vorjahresverluste (gemäss Aufstellung unten) 

Steuerbarer Reingewinn nach Verlustverrechnung übertragen in Ziffer 13.1 der Steuer erklärung ◂

Geschäftsjahr von bis

UID  Ort und Datum  Firma und rechtsgültige Unterschrift

  Total aus ausländischer aus aus schweizerischer
   Quelle1) Beteiligungen Quelle

▲▲▲

1) Einkünfte, für die eine Ent-
lastung von ausländischen 
Quellensteuern beansprucht 
wird und der Staatsvertrag die 
ordentliche Besteuerung in der 
Schweiz voraussetzt, sind in 
der Rubrik «aus schweizerischer 
Quelle» aufzuführen.

2) inkl. den realisierten stillen 
Reserven, deren Besteuerung 
zum Zeitpunkt des Statuswech-
sels zur Domizilgesellschaft 
aufgeschoben wurde.

EB 14

Form. 4.14   12/18

Steueramt 
des Kantons Solothurn

Juristische Personen

Vorjahresverluste   
  

Ergebnis nach Steuern Jahr:
Ergebnis nach Steuern Jahr:
Ergebnis nach Steuern Jahr:
Ergebnis nach Steuern Jahr:
Ergebnis nach Steuern Jahr:
Ergebnis nach Steuern Jahr:
Ergebnis nach Steuern Jahr:

Total

  Total aus ausländischer aus aus schweizerischer verrechenbare
   Quelle1) Beteiligungen Quelle Verluste pro Jahr

Davon als Vorjahresverluste   
verrechenbar 

Total verrechenbare Vorjahresverluste  

  Total verrechenbare Quote aus ausländischer Quote aus Quote aus schweiz.
  Vorjahresverluste Quelle          % Beteiligungen: 0% Quelle: 100%

Sofern für die direkte Bundessteuer 
die Ermässigung auf Be teiligungs-
erträgen gem. Art. 69/70 DBG gel-
tend gemacht wird, ist das detail-
lierte Einlageblatt 15 auszufüllen.

Ich / wir bezeuge/n die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben:


